
 
 
 
 
 
 
 

Leistungskatalog und Preisliste SGB XI + Selbstzahler  
 
 

gültig ab 01.01.2022 
 
 

Pflegesachleistungen SGB XI 
 

Leistungen 
Pflege- 

Fachkraft 
Fachkraft 
Hausw. 

Fachkraft 
Betreuung 

Ergänzende 
Hilfe 

Große Körperpflege 36,30 28,41 28,41  

Kleine Körperpflege 24,56 19,22 19,22  

Transfer An- / Auskleiden 12,81 10,03 10,03  

Hilfe bei Ausscheidungen 16,02 14,21 14,21  

derzeit nicht belegt     

Lagern 12,81 10,03 10,03  

Mobilisation 12,81 10,03 10,03  

Einfache Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme 

12,81 10,03 10,03  

Umfangreiche Hilfe bei 
der Nahrungsaufnahme 

30,96 24,23 24,23  

Verabreichen von Sondennahrung 
mittels Spritze / Schwerkraft / Pumpe 

14,95    

Hilfe beim Verlassen und 
Wiederaufsuchen der Wohnung 
pro angefangene ¼ Std. 

16,34 12,79 12,79  

Zubereitung einer einfachen Mahlzeit 16,02 12,53 12,53  

Zubereitung einer warmen Mahlzeit 43,78 34,26 34,26  

Einkauf / Besorgungen 
pro angefangene ¼ Std. 

16,34 12,79 12,79 11,64 

Waschen, Bügeln, Reinigen 
pro angefangene ¼ Std. 

16,34 12,79 12,79 11,64 

Vollständiges Ab- und 
Beziehen eines Bettes 

14,95 11,70 11,70  

Beheizen 14,95 11,70 11,70  

Erstbesuch 65,37    

Folgebesuch 32,69    

Pflegerische Betreuungsmaßnahmen 
pro angefangene ¼ Std. 

16,34 12,79 12,79 11,64 

Organisation des Alltags 
und der Haushaltsführung 
pro angefangene ¼ Std. 

16,34 12,79 12,79 11,64 

Wegepauschalen pro Hausbesuch 
pro Tag wird die Wegepauschale abgerechnet: 
      mit Pflegegrad 1 + 2    maximal 1 x 
      mit Pflegegrad 3          maximal 2 x 
      mit Pflegegrad 4 + 5    maximal 3 x 

4,36 3,41 3,41 3,10 

 



 
 
Wegepauschalen: 
 

Erhält ein Versicherter sowohl Pflegesachleistungen nach dem SGB XI als auch 
Behandlungspflege nach § 37,2 SGB V bei einem Hausbesuch, so beträgt die 
Wegepauschale für diesen Hausbesuch 2,18 €. 
 

Zuschläge für Einsätze in der Nacht: 
 

Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung in der Zeit von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr 
erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 3,01 € erhoben. 
 

Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen: 
 

Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung an Sonn- und Feiertagen erbracht, 
wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 3,08 € erhoben. 
 

Zuschläge für Einsätze an Samstagen in der Zeit ab 13:00 Uhr: 
 

Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung an Samstagen in der Zeit von 13:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 2,04 € erhoben. 
 

Altenpflegeausbildungsabgabe: pro Hausbesuch       1,56 €. 
 

Investitionskosten: 
 

pro Hausbesuch, max. für zwei Hausbesuche am Tag   1,10 € 
 

Zuschlag MRE: 7,28 €            Zuschlag MRE Hausbesuche mit SGB V und SGB XI: 4,54 € 

Entlastungsleistungen § 45b SGB XI  39,50 €/Std. 
Betreuungsleistung Fachkraft   46,00 €/Std. 
Haushaltsassistenz Fachkraft   46,00 €/Std. 

Stundenweise Verhinderungspflege gem. § 39 SGB XI 

Einsatz Pflegefachkraft / Einsatz Ergänzende Hilfe   Abrechnung nach Modulen 
plus Investitionskosten pro Hausbesuch     (siehe oben) 
plus Wegekostenpauschale pro Hausbesuch 

Privatleistungen 

Beratungs- und Informationsgespräch auch bei Hausbesuch 65,37€ 
Folgebesuch         32,69 € 
Pflegeleistungen und Zuschläge nach Modulen (siehe oben) 
Fußpflege         31,00 € 
Medikamenten- und Verordnungsmanagement pro Monat  12,00 € 

Rufbereitschaft 

Einsatz pro angefangene Stunde von 20:00 – 6:00 Uhr  59,00 € 
Einsatz pro angefangene Stunde von 6:00 – 20:00 Uhr  49,00 € 
plus Zuschläge (siehe oben) 


